
Vertrag über die Auftragsverarbeitung personenbezogener Daten (Betreiber)
 

Zwischen

Beleger UG (haftungsbeschränkt)
Walderseestraße 15
30177 Hannover

T +49 15678 65 49 50
support@beleger,de

(nachfolgend: Auftragnehmer oder Beleger)

und

einer Privatperson oder Vertreter eines Unternehmens, welcher die Beleger App und die
zugehörigen Dienste nutzt und diesen Vertrag mit Abschluss der Registrierung über die
Webseite oder App von Beleger abgeschlossen hat.

(nachfolgend: Auftraggeber oder Betreiber)

1 Einleitung, Geltungsbereich, Definitionen

● Dieser Vertrag regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und -nehmer (im
Folgenden „Parteien“ genannt) im Rahmen einer Verarbeitung von
personenbezogenen Daten im Auftrag.

● Dieser Vertrag findet auf alle Tätigkeiten Anwendung, bei denen Mitarbeiter des
Auftragnehmers oder durch ihn beauftragte Unterauftragnehmer
(Subunternehmer) personenbezogene Daten des Auftraggebers in dessen Auftrag
verarbeiten.

● In diesem Vertrag verwendete Begriffe sind entsprechend ihrer Definition in der EU
Datenschutz-Grundverordnung zu verstehen. In diesem Sinne ist der Auftraggeber
der „Verantwortliche“, der Auftragnehmer der „Auftragsverarbeiter“. Soweit
Erklärungen im Folgenden „schriftlich“ zu erfolgen haben, ist die Schriftform nach §
126 BGB gemeint. Im Übrigen können Erklärungen auch in anderer Form erfolgen,
soweit eine angemessene Nachweisbarkeit gewährleistet ist.

2 Gegenstand und Dauer der Verarbeitung

2.1 Gegenstand
Der Auftragnehmer übernimmt folgende Verarbeitungen:

● Die Erfassung von personenbezogenen Daten des Auftraggebers und
notwendige Daten zur Bereitstellung von .pdf Dateien

Die Verarbeitung beruht auf den Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter
https://beleger.de/agb (im Folgenden „Hauptvertrag“).

2.2 Dauer

Die Verarbeitung beginnt am Datum der Annahme des Hauptvertrages seitens des
Auftraggebers und erfolgt auf unbestimmte Zeit bis zur Kündigung dieses Vertrags oder
des Hauptvertrags durch eine Partei.



3 Art, Zweck und Betroffene der Datenverarbeitung:

3.1 Art und Zweck der Verarbeitung

Die Verarbeitung ist folgender Art:
Erheben, Erfassen, Speicherung, Auslesen, Abfragen, Offenlegung durch Übermittlung,
Löschen oder Vernichtung von Daten

Die Verarbeitung dient folgendem Zweck:
Ermöglichung der Digitalisierung/Erfassung von Bewirtungsbelegen und Belegen.

3.2 Art der Daten

Es werden folgende Daten verarbeitet:

● Name
● Vorname
● Geschäftliche Anschrift
● Unternehmensbezeichnung
● Telefonnummer
● E-Mail-Adresse
● Notwendige Angaben zur Digitalisierung der Bewirtungsbelege
● IP-Adresse
● App Version
● Informationen zum Betriebssystem
● Bewirtungsbelege
● Originalbelege
● Abrechnungsverlauf

3.3 Kategorien der betroffenen Personen

Von der Verarbeitung betroffen sind:

● Nutzer der Beleger App undWebseite

4 Pflichten des Auftragnehmers

● Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich wie
vertraglich vereinbart oder wie vom Auftraggeber angewiesen, es sei denn, der
Auftragnehmer ist gesetzlich zu einer bestimmten Verarbeitung verpflichtet.
Sofern solche Verpflichtungen für ihn bestehen, teilt der Auftragnehmer diese dem
Auftraggeber vor der Verarbeitung mit, es sei denn, die Mitteilung ist ihm
gesetzlich verboten. Der Auftragnehmer verwendet darüber hinaus die zur
Verarbeitung überlassenen Daten für keine anderen, insbesondere nicht für eigene
Zwecke.

● Der Auftragnehmer bestätigt, dass ihm die einschlägigen, allgemeinen
datenschutzrechtlichen Vorschriften bekannt sind. Er beachtet die Grundsätze
ordnungsgemäßer Datenverarbeitung.

● Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Verarbeitung die Vertraulichkeit
streng zu wahren.

● Personen, die Kenntnis von den im Auftrag verarbeiteten Daten erhalten können,
haben sich schriftlich zur Vertraulichkeit zu verpflichten, soweit sie nicht bereits
gesetzlich einer einschlägigen Geheimhaltungspflicht unterliegen.
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● Der Auftragnehmer sichert zu, dass die bei ihm zur Verarbeitung eingesetzten
Personen vor Beginn der Verarbeitung mit den relevanten Bestimmungen des
Datenschutzes und dieses Vertrags vertraut gemacht wurden. Entsprechende
Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen sind angemessen regelmäßig zu
wiederholen. Der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, dass zur Auftragsverarbeitung
eingesetzte Personen hinsichtlich der Erfüllung der Datenschutzanforderungen
laufend angemessen angeleitet und überwacht werden.

● Wird der Auftraggeber durch Aufsichtsbehörden oder andere Stellen einer
Kontrolle unterzogen oder machen betroffene Personen ihm gegenüber Rechte
geltend, verpflichtet sich der Auftragnehmer den Auftraggeber im erforderlichen
Umfang zu unterstützen, soweit die Verarbeitung im Auftrag betroffen ist.

● Soweit gesetzlich verpflichtet, bestellt der Auftragnehmer eine fachkundige und
zuverlässige Person als Beauftragten für den Datenschutz. Es ist sicherzustellen,
dass für den Beauftragten keine Interessenskonflikte bestehen. In Zweifelsfällen
kann sich der Auftraggeber direkt an den Datenschutzbeauftragten wenden. Der
Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber unverzüglich die Kontaktdaten des
Datenschutzbeauftragten mit oder begründet, weshalb kein Beauftragter bestellt
wurde. Änderungen in der Person oder den innerbetrieblichen Aufgaben des
Beauftragten teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich mit.

● Die Auftragsverarbeitung erfolgt grundsätzlich innerhalb der EU oder des EWR.
Jegliche Verlagerung in ein Drittland darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung des
Auftraggebers und unter den in Kapitel V der Datenschutz-Grundverordnung
enthaltenen Bedingungen sowie bei Einhaltung der Bestimmungen dieses
Vertrags erfolgen.

5 Sicherheit der Verarbeitung

● Die im Anhang 1 beschriebenen Datensicherheitsmaßnahmen werden als
verbindlich festgelegt.

● Die Datensicherheitsmaßnahmen können der technischen und organisatorischen
Weiterentwicklung entsprechend angepasst werden, solange das hier vereinbarte
Niveau nicht unterschritten wird. Zur Aufrechterhaltung der Informationssicherheit
erforderliche Änderungen hat der Auftragnehmer unverzüglich umzusetzen.
Änderungen sind dem Auftraggeber auf Nachfrage mitzuteilen.

● Soweit die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen den Anforderungen des
Auftraggebers nicht oder nicht mehr genügen, benachrichtigt der Auftragnehmer
den Auftraggeber unverzüglich.

● Der Auftragnehmer sichert zu, dass die im Auftrag verarbeiteten Daten von
sonstigen Datenbeständen strikt getrennt werden.

● Kopien oder Duplikate werden ohneWissen des Auftraggebers nicht erstellt.
Ausgenommen sind technisch notwendige, temporäre Vervielfältigungen, soweit
eine Beeinträchtigung des hier vereinbarten Datenschutzniveaus ausgeschlossen
ist.

● Der Auftragnehmer führt den regelmäßigen Nachweis der Erfüllung seiner
Pflichten, insbesondere der vollständigen Umsetzung der vereinbarten
technischen und organisatorischen Maßnahmen sowie ihrer Wirksamkeit.

6 Regelungen zur Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten

● Im Rahmen des Auftrags verarbeitete Daten wird der Auftragnehmer nur
entsprechend der getroffenen vertraglichen Vereinbarung oder nach Weisung des
Auftraggebers berichtigen oder sperren.

● Spätestens 4 Wochen nach der Erhebung wird der Auftragnehmer die
verarbeiteten Daten löschen.

● Den entsprechendenWeisungen des Auftraggebers wird der Auftragnehmer
jederzeit und auch über die Beendigung dieses Vertrages hinaus Folge leisten.
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7 Unterauftragsverhältnisse

● Die Beauftragung von Subunternehmern ist zugelassen.
● Die Beauftragung ist nur möglich, wenn dem Subunternehmer vertraglich

mindestens Datenschutzpflichten auferlegt wurden, die den in diesem Vertrag
vereinbarten vergleichbar sind. Der Auftraggeber erhält auf Verlangen Einsicht in
die relevanten Verträge zwischen Auftragnehmer und Subunternehmer.

● Die Verantwortlichkeiten des Auftragnehmers und des Subunternehmers sind
eindeutig voneinander abzugrenzen.

● Der Auftragnehmer wählt den Subunternehmer unter besonderer
Berücksichtigung der Eignung der vom Subunternehmer getroffenen technischen
und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig aus.

● Die Weiterleitung von im Auftrag verarbeiteten Daten an den Subunternehmer ist
erst zulässig, wenn sich der Auftragnehmer dokumentiert davon überzeugt hat,
dass der Subunternehmer seine Verpflichtungen vollständig erfüllt hat.

● Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Pflichten des Subunternehmers
regelmäßig angemessen zu überprüfen.

● Zurzeit sind die in Anlage 2 mit Namen, Anschrift und Auftragsinhalt bezeichneten
Subunternehmer mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten in dem
dort genannten Umfang beschäftigt und durch den Auftraggeber genehmigt. Die
hier niedergelegten sonstigen Pflichten des Auftragnehmers gegenüber
Subunternehmern bleiben unberührt.

● Unterauftragsverhältnisse im Sinne dieses Vertrags sind nur solche Leistungen, die
einen direkten Zusammenhang mit der Erbringung der Hauptleistung aufweisen.
Nebenleistungen, wie beispielsweise Transport, Wartung und Reinigung sowie die
Inanspruchnahme von Telekommunikationsdienstleistungen oder Benutzerservice
sind nicht erfasst. Die Pflicht des Auftragnehmers, auch in diesen Fällen die
Beachtung von Datenschutz und Datensicherheit sicherzustellen, bleibt unberührt.

8 Pflichten des Auftraggebers

● Für die Beurteilung der Zulässigkeit der beauftragten Verarbeitung sowie für die
Wahrung der Rechte von Betroffenen ist allein der Auftraggeber verantwortlich.

● Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer unverzüglich, wenn er Fehler oder
Unregelmäßigkeiten bei der Prüfung der Auftragsergebnisse feststellt.

9 Mitteilungspflichten

● Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber Verletzungen des Schutzes im Auftrag
verarbeiteter personenbezogener Daten unverzüglich mit. Auch begründete
Verdachtsfälle hierauf sind mitzuteilen. Sie muss mindestens folgende Angaben
enthalten:

1. eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten, soweit möglich mit Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl
der betroffenen Personen, der betroffenen Kategorien und der ungefähren
Zahl der betroffenen personenbezogenen Datensätze;

2. den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder einer
sonstigen Anlaufstelle für weitere Informationen;

3. eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten;

4. eine Beschreibung der vom Auftragnehmer ergriffenen oder
vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten und gegebenenfalls Maßnahmen zur
Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen

● Ebenfalls mitzuteilen sind erhebliche Störungen bei der Auftragserledigung sowie
Verstöße des Auftragnehmers oder der bei ihm beschäftigten Personen gegen
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datenschutzrechtliche Bestimmungen oder die in diesem Vertrag getroffenen
Festlegungen.

● Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich von Kontrollen oder
Maßnahmen von Aufsichtsbehörden oder anderen Dritten, soweit diese Bezüge
zur Auftragsverarbeitung aufweisen.

● Der Auftragnehmer sichert zu, den Auftraggeber bei dessen Pflichten nach Art. 33
und 34 Datenschutz-Grundverordnung im erforderlichen Umfang zu unterstützen.

10 Weisungen

● Auftraggeber und Auftragnehmer benennen die zur Erteilung und Annahme von
Weisungen ausschließlich befugten Personen in Anlage 3.

● Bei einemWechsel oder einer längerfristigen Verhinderung der benannten
Personen sind der anderen Partei Nachfolger bzw. Vertreter unverzüglich
mitzuteilen.

● Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darauf aufmerksam
machen, wenn eine vom Auftraggeber erteilte Weisung seiner Meinung nach
gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die
Durchführung der entsprechendenWeisung solange auszusetzen, bis sie durch
den Verantwortlichen beim Auftraggeber bestätigt oder geändert wird.

● Der Auftragnehmer hat ihm erteilte Weisungen und deren Umsetzung zu
dokumentieren.

11 Beendigung des Auftrags

● Befinden sich bei Beendigung des Auftragsverhältnisses im Auftrag verarbeitete
Daten oder Kopien derselben noch in der Verfügungsgewalt des Auftragnehmers,
hat dieser des nach Wahl des Auftraggebers die Daten entweder zu vernichten
oder an den Auftraggeber zu übergeben. Die Wahl hat der Auftraggeber innerhalb
von 2 Wochen nach entsprechender Aufforderung durch den Auftragnehmer zu
treffen. Die Vernichtung hat so zu erfolgen, dass eine Wiederherstellung auch von
Restinformationen mit vertretbarem Aufwand nicht mehr möglich ist.

12 Vergütung

● Die Vergütung des Auftragnehmers ist abschließend im Hauptvertrag geregelt.
Eine gesonderte Vergütung oder Kostenerstattung im Rahmen dieses Vertrages
erfolgt nicht.

13 Haftung

● Für den Ersatz von Schäden, die eine Person wegen einer unzulässigen oder
unrichtigen Datenverarbeitung im Rahmen des Auftragsverhältnisses erleidet,
haftet der Auftraggeber, es sei, den Auftragnehmer den Schaden nachweislich
schuldhaft verursacht hat.

● Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber für Schäden, die der Auftragnehmer,
seine Mitarbeiter bzw. die von ihmmit der Vertragsdurchführung Beauftragten
oder die von ihm eingesetzten Subdienstleister im Zusammenhang mit der
Erbringung der beauftragten vertraglichen Leistung schuldhaft verursachen. Dies
gilt nicht, soweit der Schaden durch die korrekte Umsetzung der beauftragten
Dienstleistung oder einer vom Auftraggeber erteilten Weisung entstanden ist.
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14 Sonderkündigungsrecht

● Der Auftraggeber kann den Hauptvertrag und diese Vereinbarung jederzeit ohne
Einhaltung einer Frist kündigen („außerordentliche Kündigung“), wenn ein
schwerwiegender Verstoß des Auftragnehmers gegen Datenschutzvorschriften
oder die Bestimmungen dieser Vereinbarung vorliegt.

● Ein schwerwiegender Verstoß liegt insbesondere vor, wenn der Auftragnehmer die
in dieser Vereinbarung bestimmten Pflichten, insbesondere die vereinbarten
technischen und organisatorischen Maßnahmen in erheblichemMaße nicht erfüllt
oder nicht erfüllt hat.

● Bei unerheblichen Verstößen setzt der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine
angemessene Frist zur Abhilfe. Erfolgt die Abhilfe nicht rechtzeitig, so ist der
Auftraggeber zur außerordentlichen Kündigung wie in diesem Abschnitt
beschrieben berechtigt.

15 Sonstiges

● Beide Parteien sind verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses
erlangten Kenntnisse von Geschäftsgeheimnissen und
Datensicherheitsmaßnahmen der jeweils anderen Partei auch über die
Beendigung des Vertrages vertraulich zu behandeln. Bestehen Zweifel, ob eine
Information der Geheimhaltungspflicht unterliegt, ist sie bis zur schriftlichen
Freigabe durch die andere Partei als vertraulich zu behandeln.

● Für Nebenabreden ist die Schriftform und die ausdrückliche Bezugnahme auf
diese Vereinbarung erforderlich.

● Die Einrede des Zurückbehaltungsrechts i. S. v. § 273 BGB wird hinsichtlich der im
Auftrag verarbeiteten Daten und der zugehörigen Datenträger ausgeschlossen.

● Sollten einzelne Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein, so berührt dies die
Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht.

 

Stand: 23.04.2024
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Anlage 1 – technische und organisatorische Maßnahmen
Im Folgenden werden die auftragsbezogenen technischen und organisatorischen
Maßnahmen zur Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit festgelegt, die der
Auftragnehmer einzurichten und laufend aufrecht zu erhalten hat. Ziel ist die
Gewährleistung insbesondere der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der im
Auftrag verarbeiteten Informationen.
 

Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO)

● Zutrittskontrolle
Kein unbefugter Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, z.B.: Magnet- oder
Chipkarten, Schlüssel, elektrische Türöffner, Werkschutz bzw. Pförtner,
Alarmanlagen, Videoanlagen;

● Zugangskontrolle
Keine unbefugte Systemnutzung, z.B.: (sichere) Kennwörter, automatische
Sperrmechanismen, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Verschlüsselung von
Datenträgern;

● Zugriffskontrolle
Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen innerhalb des
Systems, z.B.: Berechtigungskonzepte und bedarfsgerechte Zugriffsrechte,
Protokollierung von Zugriffen;

● Trennungskontrolle
Getrennte Verarbeitung von Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben
wurden, z.B. Mandantenfähigkeit, Sandboxing;

● Pseudonymisierung (Art. 32 Abs. 1 lit. a DSGVO; Art. 25 Abs. 1 DSGVO)
Die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die Daten ohne
Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen
betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen
Informationen gesondert aufbewahrt werden und entsprechende technischen und
organisatorischen Maßnahmen unterliegen;

 

Integrität (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO)

● Weitergabekontrolle
Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen bei elektronischer
Übertragung oder Transport, z.B.: Verschlüsselung, Virtual Private Networks (VPN),
elektronische Signatur;

● Eingabekontrolle
Feststellung, ob und von wem personenbezogene Daten in
Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind, z.B.:
Protokollierung, Dokumentenmanagement;

 

Verfügbarkeit und Belastbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO)

● Verfügbarkeitskontrolle
Schutz gegen zufällige oder mutwillige Zerstörung bzw. Verlust, z.B.:
Backup-Strategie (online/offline; on-site/off-site), unterbrechungsfreie
Stromversorgung (USV), Virenschutz, Firewall, Meldewege und Notfallpläne;

● Rasche Wiederherstellbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. c DSGVO);
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Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung (Art. 32 Abs. 1
lit. d DSGVO; Art. 25 Abs. 1 DSGVO)

● Datenschutz-Management; inkl. der geforderten regelmäßigen Überprüfung,
Bewertung und Evaluierung der Datenschutzmaßnahmen

● Incident-Response-Management;
● Datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 Abs. 2 DSGVO);
● Auftragskontrolle

Keine Auftragsdatenverarbeitung im Sinne von Art. 28 DSGVO ohne entsprechende
Weisung des Auftraggebers, z.B.: Eindeutige Vertragsgestaltung, formalisiertes
Auftragsmanagement, strenge Auswahl des Dienstleisters,
Vorabüberzeugungspflicht, Nachkontrollen.
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Anlage 2 – Subunternehmer/Unterauftragsverarbeiter

Die folgenden Subunternehmer/Unterauftragsverarbeiter werden eingesetzt:

Google Cloud Dienste
Cloud-Computing-Plattform

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irland

Webseite: https://cloud.google.com
Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy
Auftragsverarbeitung: https://cloud.google.com/privacy/gdpr?hl=de
Vertragsgrundlage: DPAmit EU-Standardvertragsklauseln gem. Art 44 ff. DSGVO

Amazon Web Services (AWS)
Webhosting und Backend Dienst

AmazonWeb Services EMEA SARL
Domagkstraße 28
80807 München
Deutschland

Webseite: https://aws.amazon.com
Datenschutzerklärung: https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/
Auftragsverarbeitung: https://aws.amazon.com/de/service-terms/
Vertragsgrundlage: DPAmit EU-Standardvertragsklauseln gem. Art 44 ff. DSGVO

MongoDB
Cloudbasierte Datenbank

MongoDB, Inc.
1633 Broadway
38th floor, New York
NY 10019,
USA

Webseite: https://www.mongodb.com/
Datenschutzerklärung: https://www.mongodb.com/legal/privacy-policy
Auftragsverarbeitung: https://www.mongodb.com/legal/data-processing-agreement
Vertragsgrundlage: DPAmit EU-Standardvertragsklauseln gem. Art 44 ff. DSGVO

Stripe
Zahlungsdienstleister

Stripe Payments Europe Ltd.
1 Grand Canal Street Lower
Grand Canal Dock, Dublin
Irland

Webseite: https://stripe.com
Datenschutzerklärung: https://stripe.com/de/privacy
Auftragsverarbeitung: https://stripe.com/de/legal/dpa
Vertragsgrundlage: DPAmit EU-Standardvertragsklauseln gem. Art 44 ff. DSGVO
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Brevo
E-Mail-Versand- und Automatisierung

Sendinblue GmbH
Köpenicker Straße 126
10179 Berlin
Deutschland

Webseite: https://brevo.com
Datenschutzerklärung: https://www.brevo.com/de/legal/privacypolicy/
Auftragsverarbeitung:
https://www.brevo.com/de/wp-content/uploads/sites/3/2022/11/DPA-Sendinblue-Version-10.
pdf
Vertragsgrundlage: AVV gem. Art. 28 DSGVO

Revenuecat
Zahlungsabwicklung

RevenueCat, Inc.
1032 E Brandon blvd
#3003 Brandon
FL 33511
USA

Webseite: https://www.revenuecat.com
Datenschutzerklärung: https://www.revenuecat.com/privacy
Auftragsverarbeitung: https://www.revenuecat.com/dpa/
Vertragsgrundlage: DPAmit EU-Standardvertragsklauseln gem. Art 44 ff. DSGVO

PostHog
Produkt-Analyse

PostHog Inc.
2261 Market Street #4008
San Francisco, CA 94114
USA

Webseite: https://posthog.com
Datenschutzerklärung: https://posthog.com/privacy
Auftragsverarbeitung: Der Auftraggeber hat mit dem Anbieter einen
Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen.
Vertragsgrundlage: AVV gem. Art. 28 DSGVO
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Anlage 3 – Datenschutzbeauftragter

Beim Auftragnehmer wurde kein Datenschutzbeauftragter bestellt, weil die gesetzliche
Verpflichtung hierfür nicht besteht (Weniger als 20 Personen sind beim Auftragnehmer
beschäftigt, die anderen Gründe für die zwingende Bestellung liegen nicht vor).
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